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Der Zugang von
Fristsetzungen per Email
Wenn Sie einen VOB/B-Werkvertrag
vereinbart haben, und Sie müssen
diesen wegen Verzug des Bauunter-
nehmers kündigen, benötigen Sie
hierfür eine vorherige Fristsetzung
mit Kündigungsandrohung. In der
Praxis geschieht dies zwar in der Re-
gel, jedoch oftmals per Email.
Wenn dann erfolglos die Frist zur Leis-
tungserbringung verstrichen ist, und
der Vertrag gekündigt wird, kann der
Auftragnehmer einen Formmangel
rügen. Er kann sich auf den Stand-
punkt stellen, die Email mit vorheriger
Fristsetzung sei nicht angekommen.

Das OLG Koblenz hat hierzu mit Be-
schluss vom 21.04.2020 Az.: 3 U
1895/19 festgestellt, dass nur der
Erhalt einer Lesebestätigung den Zu-
gang einer Email nachweist.

Der bloße Beweis dahingehend, dass
die E-Mail versendet wurde, reicht
nicht aus um deren Zugang zu bewei-
sen. Auch das Fehlen einer Fehlermel-
dung begründet keinen Anscheinsbe-
weis.

Es empfiehlt sich also Schreiben, in
welchen wichtige Fristsetzungen er-
folgen, nach wie vor per Einschreiben
zu versenden.

mitgeteilt von
Rechtsanwalt Falk Ostmann
Fachanwalt für Bau- und
Architektenrecht
Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht

Dingeldein Rechtsanwälte
Bickenbach, Tel. (06257) 86950
Darmstadt, Tel. (06151) 501380

www.dingeldein.de

V

V EXPERTENTIPPEXPERTENTIPP

Rechtsanwalt
Falk
Ostmann
Fachanwalt für
Bau- und Architektenrecht
Fachanwalt für
Miet- undWohnungseigentumsrecht

Die Vergütung von
zusätzlichen Leistungen
Oftmals ist zwischen den Parteien eines
Bauvertrags streitig, ob und wie nachträg-
lich angeordnete zusätzliche Leistungen zu
vergüten sind. Die Auftraggeberseite beruft
sich dabei gelegentlich auf eine Allgemeine
Geschäftsbedingung, wonach zusätzliche
Leistungen nur nach schriftlich erteiltem
Auftrag bezahlt werden. Eine solche Klausel
ist jedoch unwirksam, da sie den Handwer-
ker unangemessen benachteiligt. Selbst-
verständlich können zusätzliche geänderte
Leistungen auch mündlich beauftragt wer-
den, und zwar auch dann, wenn eine solche
Klausel vorhanden ist.

Interessant ist eine Entscheidung des OLG
Hamburg vom 25.09.2019, Aktenzeichen
4 U 26/18. Danach wird eine auftragslos
erbrachte Leistung vom Auftraggeber
dadurch schlüssig anerkannt, dass er von
der Leistungserbringung durch den Auf-
tragnehmer Kenntnis hat und sie wider-
spruchslos entgegennimmt. In diesem Fall
treffen also den Auftraggeber Pflichten zum
Handeln. Entweder widerspricht er der Aus-
führung der zusätzlichen Leistung, oder er
tut es nicht. In diesem Fall muss er sie aber
auch vergüten. Die Entscheidung des OLG
Hamburg stellt eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit dar. Diese Thematik bereitet
aber in der Praxis regelmäßig erhebliche
Schwierigkeiten, so dass dem Urteil durch-
aus klarstellende Funktion zukommt.
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